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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.07.2004

Norm

EO §382 Abs1 Z8 lita

KO §7

Rechtssatz

Mit deklarativem Beschluss ist auszusprechen, dass einstweilige Verfügungen zur Sicherung gesetzlicher

Unterhaltsansprüche der Ehefrau und/oder Kinder nach § 382 Abs 1 Z 8 lit a EO, die mit der Konkurserö9nung über

das Vermögen des Gegners der gefährdeten Partei unwirksam (das betri9t bis zur Erö9nung des Konkursverfahrens

beziehungsweise Schuldenregulierungsverfahrens aufgelaufene Unterhaltsrückstände) geworden sind, als aufgehoben

gelten.
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